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Betreff: Anordnung von Tempo 30 an der Hauptstraße im Bereich Grundschule und 
Kindergarten  
Antrag der SPD-Fraktion 
Antrag des Fördervereins der Grundschule Winnigstedt  

 
 
Beschlussempfehlung: 

Ergibt sich aus der Beratung. 
 
Begründung: 

Vgl. beigefügte Anträge. 
 
 
 
 
Michael Waßmann 
(Bürgermeister) 



Fraktion der SPD in Winnigstedt 
 

 
 
 
 
Fraktion der SPD Winnigstedt Winnigstedt, 14. August, 2017 
 
 
 
1. Herrn Bürgermeister der Gemeinde Winnigstedt 

Michael Waßmann 

2. Samtgemeinde Elm-Asse, Frau Lea Wieckenberg zur Kenntnis 

 

 
 
 
Antrag der SPD-Fraktion Winnigstedt – Einrichten einer Geschwindigkeitsbe-
grenzung auf 30 km/h an der Hauptstraße im Bereich Grundschule, Kindernest  
und Turnhalle.  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Frau Wieckenberg, 
 
 
 
hiermit beantragt die SPD-Fraktion, dass der Rat der Gemeinde Winnigstedt folgen-
des beschließt: Einrichten einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h durch die 
Straßenverkehrsbehörde, an der L622 / Hauptstraße zwischen der Teichstraße und 
der Einmündung „Auf der Worth“. Verbesserung der Verkehrssicherheit für schwä-
chere Verkehrsteilnehmer, zu denen insbesondere Kinder und Senioren zählen. 
 
 
 
Begründung/Details:  
 
Im Oben benannten Bereich bewegen sich Schülerinnen und Schüler der Grund-
schule sowie die Kinder des Kindernestes z.T. ohne Aufsicht im öffentlichen Straßen-
verkehr. Kinder sind bis zum Abschluss ihrer Verkehrserziehung – die Radfahrprü-
fung findet in der Regel erst zum Ende der Grundschulausbildung statt –altersbedingt 
noch nicht in der Lage, allgemeine Gefahren und hier insbesondere Geschwindigkei-
ten herannahender Fahrzeuge richtig einzuschätzen. 
 
 
Daher hat der Gesetzgeber die StVO um folgende Regelung ergänzt: 
 
 
§ 45 Abs. 1 Satz 1, Abs. 1c und Abs. 9 (Auszug) StVO 
Die Straßenverkehrsbehörden ordnen ferner innerhalb geschlossener  
Ortschaften, innerörtliche streckenbezogene Geschwindigkeitsbeschränkungen von  
30 km/h (Zeichen 274) nach Absatz 1 Satz 1 auf Straßen des überörtlichen  
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Verkehrs (Bundes-, Landes-und Kreisstraßen) oder auf weiteren  
Vorfahrtstraßen (Zeichen 306) im unmittelbaren Bereich von an diesen  
Straßen gelegenen Kindergärten, Kindertagesstätten, allgemeinbildenden  
Schulen, Förderschulen, Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern an 
 
Auch der Förderverein der Grundschule und die Elternvertreter treten für die Einrich-
tung einer Geschwindigkeitsbegrenzung ein.  
 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
Marc Germer 
(Fraktionsvorsitzender) 
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Lageplan: 
 
Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich der Roten Markierung 
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